
Managementregeln (DNS 2017) 

- Grundregeln -  

(1) Jede Generation muss ihre Aufgaben selbst lösen und darf sie nicht den kom-
menden Generationen aufbürden. Zugleich muss sie Vorsorge für absehbare 
zukünftige Belastungen treffen.  

(2) Zur Erreichung von Generationengerechtigkeit, sozialem Zusammenhalt, Le-
bensqualität und Wahrnehmung internationaler Verantwortung sowie zur 
Verwirklichung von Menschenrechten und Erhaltung friedlicher Gesellschaf-
ten sind wirtschaftliche Leistungsfähigkeit, der Schutz der natürlichen Le-
bensgrundlagen und soziale Verantwortung so zusammenzuführen, dass 
Entwicklungen dauerhaft tragfähig sind. 

(3) Die gemeinsame Verantwortung für eine nachhaltige Entwicklung erfordert, 
die wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Bereiche und politischen Akteure 
in politische Entscheidungsprozesse angemessen einzubeziehen. 

(4) Erneuerbare Naturgüter (wie z. B. die Wälder oder die Fischbestände) dürfen 
auf Dauer nur im Rahmen ihrer Fähigkeit zur Regeneration genutzt werden. 

- Regeln der Nachhaltigkeit für einzelne Handlungsbereiche -  

 
Nicht erneuerbare Naturgüter (wie z. B. mineralische Rohstoffe oder fossile 
Energieträger) dürfen auf Dauer nur in dem Umfang genutzt werden, wie ihre 
Funktionen durch andere Materialien oder durch andere Energieträger er-
setzt werden können.  
 
Die Freisetzung von Stoffen darf auf Dauer nicht größer sein als die Anpas-
sungsfähigkeit der natürlichen Systeme – z. B. des Klimas, der Wälder und 
der Ozeane. 

(5) Gefahren und unvertretbare Risiken für die menschliche Gesundheit sind zu 
vermeiden. 

(6) Der durch technische Entwicklungen und den internationalen Wettbewerb 
ausgelöste Strukturwandel soll wirtschaftlich erfolgreich sowie ökologisch 
und sozial verträglich gestaltet werden. Zu diesem Zweck sind die Politikfel-
der so zu integrieren, dass wirtschaftliches Wachstum, hohe Beschäftigung, 
sozialer Zusammenhalt, die Achtung, der Schutz und die Gewährleistung von 
Menschenrechten sowie Umweltschutz Hand in Hand gehen. 

(7) Energie- und Ressourcenverbrauch sowie die Verkehrsleistung müssen vom 
Wirtschaftswachstum entkoppelt werden. Zugleich ist anzustreben, dass der 
wachstumsbedingte Anstieg der Nachfrage nach Energie, Ressourcen und 
Verkehrsleistungen durch Effizienzgewinne mehr als kompensiert wird.  
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(8) Die öffentlichen Haushalte sind der Generationengerechtigkeit verpflichtet. 
Dies verlangt die Einhaltung der grundgesetzlich verankerten Schuldengren-
zen durch Bund, Länder und Kommunen. In einem weiteren Schritt ist die 
Schuldenquote auf ein generationengerechtes Maß kontinuierlich abzu-
bauen. 

(9) Eine nachhaltige Landwirtschaft muss produktiv und wettbewerbsfähig, und 
gleichzeitig umweltverträglich sein sowie die Anforderungen an eine artge-
mäße Nutztierhaltung und den vorsorgenden, insbesondere gesundheitli-
chen Verbraucherschutz beachten.  

(10) Um den sozialen Zusammenhalt zu stärken und niemanden zurückzulassen, 
sollen 

- Armut und sozialer Ausgrenzung soweit wie möglich vorgebeugt und Un-
gleichheit reduziert werden, 

- allen Bevölkerungsgruppen Chancen eröffnet werden, sich an der wirt-
schaftlichen Entwicklung zu beteiligen, 

- notwendige Anpassungen an den demografischen Wandel frühzeitig in 
Politik, Wirtschaft und Gesellschaft erfolgen, 

- alle am gesellschaftlichen und politischen Leben teilhaben. 

(11) Bei allen Entscheidungen sind die vorliegenden wissenschaftlichen Erkennt-
nisse und die hierfür erforderlichen Forschungen zu berücksichtigen. Die not-
wendigen Qualifikationen und Handlungskompetenzen sind im Sinne einer 
„Bildung für nachhaltige Entwicklung“ im Bildungssystem zu verankern. 

(12) Unser Handeln in Deutschland muss dadurch verursachte Lasten in anderen 
Teilen der Welt berücksichtigen. Die internationalen Rahmenbedingungen 
sind gemeinsam so zu gestalten, dass die Menschen in allen Ländern ein 
menschenwürdiges Leben nach ihren eigenen Vorstellungen und im Ein-
klang mit ihrer regionalen Umwelt führen und an den wirtschaftlichen Ent-
wicklungen teilhaben können. Umwelt und Entwicklung bilden eine Einheit. 
Nachhaltiges globales Handeln orientiert sich an der Agenda 2030 für nach-
haltige Entwicklung der Vereinten Nationen. In einem integrierten Ansatz ist 
die Bekämpfung von Armut und Hunger mit 

- der Achtung der Menschenrechte, 

- wirtschaftlicher Entwicklung,  

- dem Schutz der Umwelt sowie 

- verantwortungsvollem Regierungshandeln  

zu verknüpfen. 
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